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Das hängt etwas davon ab, was du genau erreichen willst und wie viel Stress/Druck du seitens
der SL und ggf. des Kollegiums du aushälst. Neben dem Arbeitsvertrag und der Erlasslage zu
den freiwilligen Fahrten ist übrigens auch der Hinweis auf §34 NSchG hilfreich und ein weiterer
Ansatzpunkt:

Die GK entscheidet über:
-> Schulprogramm
-> Schulordnung
-> Geschäfts- und Wahlordnungen der Teilkonferenzen
-> Kollegiale Schulleitung
-> Grundsätze zur Leistungsbewertung und Beurteilung
-> Grundsätze für Klassenarbeiten und Hausaufgaben

Das war es! Die Gesamtkonferenz hat und hatte keine (!) Berechtigung einen solchen Beschluss
zu fassen...insofern müsste dieser aufgehoben werden bzw. war nie bindend.

Ein wiederum weiterer Ansatzpunkt: Wie sieht es bei euch an der Schule mit
Fahrtkostenerstattung aus? Erfolgt diese voll?

Möchtest du partout nicht auf Klassenfahrt fahren und die Schulleitung weiter auf Ihrer
rechtswidrigen Anordnung bestehen, würde ich einfach keine planen und bei Versuchen der
Schulleitung eine Abmahnung auszusprechen, Gehalt zu kürzen oder gar zu kündigen einen
Fachanwalt für Arbeitsrecht hinzuziehen. Das ist aber bereits die sehr harte Tour.

1https://www.lehrerforen.de/thread/42661-teilnahme-an-klassenfahrten/?postID=389325#post389325
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